
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.1 RP Gießen, Schreiben vom 27.05.2015 

Zu 1.1.1 :  
Der Hinweis wird in der Bauleitplanung berücksichtigt. Die entsprechen-
den Darstellungen der nachrichtlichen Übernahme des Trinkwasser-
schutzgebietes werden mit der 68. Änderung aus dem Flächennutzungs-
plan entfernt. 
 

1.1.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.1.2 :  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
 

1.1.2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.1.3 :  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 

1.1.3 

Zu 1.1.4 :  
Der Anregung wird nicht gefolgt. Der Bereich der geplanten Festsetzung 
eines allgemeinen Wohngebietes wird im Flächennutzungsplan derzeit zur 
Hälfte als gemischte Baufläche und zur Hälfte als gewerbliche Baufläche 
dargestellt. Im Rahmen der geplanten Änderung des Flächennutzungspla-
nes soll der Bereich zukünftig als gemischte Baufläche dargestellt werden. 
Damit wird das Gebiet Teil einer größeren gemischten Baufläche, die fast 
den vollständigen, dörflich geprägten alten Ortskern Naunheims umfasst. 
Vor diesem Hintergrund wird es als nicht als zwingend erforderlich ange-
sehen, im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung in jedem Teilbereich 
der großen gemischten Baufläche eine Nutzungsmischung umzusetzen. 
Stattdessen wird ein grobkörniges Nebeneinander unterschiedlicher (z. T. 
faktischer) Baugebietstypen ermöglicht, die zusammen etwa gleichwertige 
Wohn- und Gewerbeteile sicherstellen. Das Ziel im Sinne des Entwick-
lungsgebotes gem. § 8 Abs. 2 BauGB eine Nutzungsmischung (im Maßs-
stab der FNP-Ebene) umzusetzen, wird daher als gewahrt angesehen. 
Eine feingliedrige Differenzierung der gesamten, eher generalisierten 
Ausweisung der gemischten Baufläche an die tatsächliche Entwicklung im 
Gebiet müsste im Rahmen einer grundsätzlichen Aktualisierung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Wetzlar erfolgen. 
 
 

1.1.4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.2 Der Landrat des Lahn-Dill-Kreises als Behörde der Landes-
verwaltung, Schreiben vom 07.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.3 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr, Schreiben vom 29.04.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.4.1:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der vorberei-
tenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungs-
bedarf. 
 
 

1.4.1 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.4 RP Darmstadt – Kampfmittelräumdienst des Landes Hes-
sen, Schreiben vom 30.04.2015 

1.4.1 

1.4.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.5 Hessen-Forst, Forstamt Wetzlar, Schreiben vom 26.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.6 Naturschutzverbände des Lahn-Dill-Kreises und der Stadt 
Wetzlar, Schreiben vom 23.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.7.1:  
Der Hinweis wird in der Bauleitplanung berücksichtigt. Die entsprechen-
den Darstellungen der nachrichtlichen Übernahme des Trinkwasser-
schutzgebietes werden mit der 68. Änderung aus dem Flächennutzungs-
plan entfernt. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.7.2: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

1.7.1 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.7 RP Darmstadt – Kampfmittelräumdienst des Landes Hes-
sen, Schreiben vom 27.05.2015 

1.7.2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.7.3: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
Zu 1.7.4: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 
Zu 1.7.5: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

1.7.3 

1.7.4 

1.7.5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.8 Telekom, Schreiben vom 12.05.2015 

Zu 1.8.1:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 

1.8.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.9 Energienetz Mitte GmbH, Schreiben vom 29.04.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.10 Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke, Schreiben 
vom 13.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.11 Wasserverband Kleebach, Schreiben vom 04.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.12 PLEdoc GmbH, Schreiben vom 08.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.13 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Schreiben vom 
18.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.14 enwag Energie- und Wassergesellschaft mbH, Schreiben 
vom 18.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.15 Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill, Schreiben vom 
02.06.2015 

Zu 1.15.1:  
Der Hinweis wird in der vorbereitenden Bauleitplanung berücksichtigt. Die 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes wurden unter Beachtung der 
Bestandssituation der Gewerbebetriebe getroffen. Die Änderung der ge-
werblichen Baufläche in gemischte Bauflächen dient der Anpassung des 
Planungsrechtes an die tatsächliche Entwicklung und damit der Sicherung 
des Entwicklungsgebotes gem. § 8 Abs. 2 BauGB. Bestehende Betriebe 
innerhalb der geplanten gemischten Baufläche sind als Gewerbebetriebe 
einzustufen, die sich innerhalb von festgesetzten bzw. faktischen Misch-
gebieten befinden und die entsprechend durch mischgebietsspezifische 
Immissionen geprägt sind. Die Belange der bestehenden Betriebe wurden 
daher im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung berücksichtigt. 
 

1.15.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.16 Handelsverband Hessen-Süd e. V., Schreiben vom 
13.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.17 Handwerkskammer Wiesbaden, Schreiben vom 
30.04.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.18 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, Schrei-
ben vom 27.05.2015 

Zu 1.18.1:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der vorberei-
tenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungs-
bedarf. 
 

1.18.1 

1.18.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.18.2:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
Zu 1.18.3: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
Zu 1.18.4: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
Zu 1.18.5:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
Zu 1.18.6:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
Zu 1.18.7:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 

1.18.2 

1.18.3 

1.18.4 

1.18.5 

1.18.6 

1.18.7 

1.18.1 

1.18.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.19 HessenARCHÄOLOGIE, Schreiben vom 04.05.2015 

Zu 1.19.1:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungs-bedarf. 
 
 
 

1.19.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.20 Finanzamt Wetzlar, Schreiben vom 28.04.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.21 Gemeinde Lahnau, Schreiben vom 08.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.22 Universitätsstadt Gießen, Schreiben vom 11.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.23 Stadtverwaltung Wetzlar - Tiefbauamt, Schreiben vom 
27.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.24 Stadtverwaltung Wetzlar – Amt für Brandschutz / Vorbeu-
gender Brandschutz, Schreiben vom 21.06.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.25 Magistrat der Stadt Wetzlar - Büro des Magistrats 01 / Lo-
kale Nahverkehrsorganisation, Schreiben vom 28.04.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.26 Stadtverwaltung Wetzlar – Ordnungsamt - Straßenver-
kehrsbehörde / Verkehrssicherheit, Schreiben vom 05.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.27 Der Kreisbrandoberinspektor des Lahn-Dill-Kreises, 
Schreiben vom 21.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.28 Stadtverwaltung Wetzlar – Amt für Umwelt und Natur-
schutz – Untere Naturschutzbehörde, Schreiben vom 26.05.2015 

Zu 1.28.1:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 

1.28.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
  
68. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Am Waldgimeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
  
STELLUNGNAHME: 1.29 Stadtverwaltung Wetzlar – Amt für Umweltschutz - 39, 
Schreiben vom 27.05.2015 

Zu 1.29.1:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 

1.29.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.29.2:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 

1.29.2 

Zu 1.29.3:  
Die Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt - Kampfmittel-
räumdienst Hessen – wurde im Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs.1 
BauGB eingeholt. Ein begründeter Verdacht, dass mit dem Auffinden von 
Bombenblindgängern zu rechnen ist, sowie Erkenntnisse über eine mögli-
che Munitionsbelastung liegen nicht vor. Auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 

1.29.3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 




